
  

Beschreibung des Bauvorhabens: 

 

Auf dem Hof ist zurzeit eine „Betonversiegelung“ vorhanden. Unter diesem Beton mit unterschiedlichen Stärken befinden 

sich u.a. Kopfsteinpflaster ( soll erhalten bleiben )  und tw auch Ziegelsteine , die mit Beton überfüllt worden sind. 

 

Ich habe  5 Stück „Probelöcher“ gestemmt, um die Stärken der Betonschicht festzustellen. Diese betragen zwischen 10cm – 

15 cm. Des Weiteren befindet sich unter der Betonfläche eine Regenentwässerung, die erhalten werden soll. 

 

Was soll gemacht werden: # abtragen der Betonschicht auf der gesamten Fläche 

     # Transport in den Container, organisiert durch den Auftragnehmer, entsorgt durch AN 

         ( der Container kann nur in der Straßeneinfahrt stehen – Durchfahrtsgröße beachten ) 

     # wenn möglich & sinnvoll: Erhalt der Kopfsteinpflasterung ( lt Skizze ) 

     # abtragen der Erdschicht unter dem Beton – soweit möglich / nötig für Rasenverlegung 

 

     # Vorbereiten des Bodens 

     # Liefern und Verlegen von Rollrasen ( strapazierbar, Halbschatten ) 

        ( Bezugsnachweis und Rechnung unbedingt gewünscht ) 

     # für die Kopfsteinpflasterfläche evtl kein Rasen – je nach Zustand dieser 

 

     # Erstellen der Fahrspuren aus Rasengittersteinen ( Steine werden geliefert ) 

        ( für max Belastung von 3t ausgelegt (PKW + Hänger) 

 

Der Auftragnehmer trägt alle Aufwendungen für Material, Werkzeug, Technik & Entsorgung ( ausgenommen den 

Rasengittersteinen für die Fahrspur ). Sozusagen soll alles „schlüsselfertig“ sein. 

 

In Bezug auf die vorhandene und zukünftige Entwässerung sind unbedingt Absprachen zu halten. Eventuelle Umverlegung 

von Rohren oder Schachtdeckel ( auch mit Einfassung aus Stein / Beton ) ist unbedingt Bestandteil des Preises und ist 

durch den Auftragnehmer zu erbringen. 

 

Bitte beachten Sie die maximale Durchfahrtsbreite für Ihre Technik  B 2,5m  H 2,9m. Die Baustelle liegt im Altstadtbereich 

von Angermünde, es sind also nicht unbegrenzt Stellflächen vorhanden. 

 

Durchführungszeitraum kann ab Juni sein, Wochenende geht nicht. 


